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Reglement über den Energiefonds der Einwohner-
gemeinde Unterseen 
 
 
 
Die Einwohnergemeinde Unterseen erlässt gestützt auf 
 
- das Kantonale Energiegesetz vom 15. Mai 2011 
- das Gemeindegesetz vom 16. März 1998 
- die Gemeindeordnung vom 10. September 2007 
 
folgendes Reglement: 
 
 

  
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

 Artikel 1 

Gegenstand Dieses Reglement regelt: 

a) die finanzielle Förderung von Massnahmen zur Verbesse-
rung der Wärmeeffizienz von Gebäuden, zur effizienten 
Nutzung elektrischer Energie sowie zur Nutzung erneuer-
barer Energiequellen durch einen Energiefonds und 

b) die Finanzierung der Energieberatung sowie der Öffentlich-
keitsarbeit der Gemeinde Unterseen im Bereich Energie. 
 

 Artikel 2 

Finanzierung 1 Der Energiefonds wird aus dem jährlichen Ertrag der Ent-
schädigung der Industriellen Betriebe Interlaken AG an die 
Gemeinde Unterseen gespiesen.  

2 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird verzinst.  
Der Gemeinderat legt den jeweiligen Zinssatz nach dem 
Durchschnitt des Sparkontozinses und der ersten variablen 
Hypothek der BEKB fest. 

 Vereinbarung mit den IBI 1995 mit Nachtrag Oktober 2010 (Gemeindeversammlungsbeschluss vom 
6. September 2010 / in Kraft seit 1. Januar 2011)  

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
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 Artikel 3 

Zuständigkeit 1 Der Energiefonds wird durch den Gemeinderat verwaltet.  

2 Der Gemeinderat setzt zur Beurteilung der Förderung und zu 
Kontrollzwecken eine Spezialkommission "Energie" ein, 
welcher unter anderem der Gemeindepräsident sowie die 
Ressortvorsteher Bau, Energie, Finanzen und Planung ange-
hören.  

3 Die Bauabteilung beurteilt die Gesuche auf ihre bau- und 
energierechtliche Konformität und ist für die Erteilung der bau-
rechtlichen Bewilligungen zuständig. 

4 Die Baukommission beschliesst abschliessend über Gesuche 
und erlässt die Beitragsverfügungen. Dem Gemeinderat sind 
diese zur Kenntnis zu geben.  

5 Die Finanzabteilung und die Bauabteilung betreuen die 
Finanzierungsabwicklung.  

 Änderungen und Ergänzungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 28. Mai 2018 / In Kraft ab 1. Juli 2018 
 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
 

 Artikel 3a  

Spezialkommis-
sion "Energie"  

1 Die Spezialkommission "Energie" beurteilt komplexe (z. B. für 
mehrere verschiedene Beiträge, Ausbau Fernwärme) Bei-
tragsgesuche auf ihre Berechtigung im Hinblick auf die 
Energieziele der Einwohnergemeinde Unterseen und bean-
tragt direkt der Baukommission die Höhe der zu leistenden 
Beiträge sowie allfällige Bedingungen und Auflagen.   

2 Sie kann bei Bedarf externe Berater beiziehen.  

3 Sie prüft jährlich die Entwicklung des Energiefonds und über-
wacht die über ihn abzuwickelnden Transaktionen (Speisung, 
Beitragszusagen, Feststellung des Verfalls bewilligter Zu-
sagen, Beitragsauszahlungen und -rückforderungen).  

4 Sie bereitet Änderungen des Reglements und der Verord-
nung zuhanden des Gemeinderats nach vorgängiger Konsul-
tation der Baukommission vor.  

5 Sie stellt den Kontakt zur überkommunalen Energiekommis-
sion (Energierichtplan Bödeli) sicher.  

 Änderungen und Ergänzungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 28. Mai 2018 / In Kraft ab 1. Juli 2018 
 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
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 Artikel 4 

Information 
Kosten 

Für Informationsarbeit und Kampagnen zum Energiefonds so-
wie zu den Bereichen Energieeffizienz und sorgsamem Um-
gang mit Energie kann der Gemeinderat Beiträge aus dem 
Energiefonds sprechen. 

  
II. VORAUSSETZUNG DER FÖRDERUNG 
 

 Artikel 5 

Grundsatz 1 Damit eine Massnahme gefördert werden kann, muss sie 
während ihrer ganzen technischen Nutzungsdauer 

a) zur einer Reduktion des Wärmebedarfs von Gebäuden 
führen oder  

b) aufgehoben  

c) zur Produktion von CO2-armer Energie führen oder 

d) in irgend einer anderen Form zur Umsetzung des Energie-
richtplanes beitragen. 

2 Elektrische Energie aus dem öffentlichen Versorgungsnetz 
gilt nicht als CO2-neutraler Energieträger. 

3 Massnahmen, die dem kommunalen Energiekonzept oder 
dem überkommunalen Energierichtplan widersprechen, wer-
den in der Regel nicht gefördert.  

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
 

 Artikel 6 

Sachliche Voraus-
setzungen 

In sachlicher Hinsicht müssen zur Förderung einer Mass-
nahme kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) die Massnahme wird auf dem Gebiet der Gemeinde Unter-
seen ausgeführt, 

b) Projektierung und Ausführung entsprechen dem aktuellen 
Stand der Technik und 

c) mit der Realisierung wird erst nach Erlass der erstinstanz-
lichen Beitragsverfügung begonnen. 
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III. FÖRDERBEREICHE 
 

 Artikel 7 

Beratung Allgemein werden Beratungen unterstützt, die 

a) zur Reduktion des Wärmebedarfs von Gebäuden führen 
(z.B. nachhaltige Energiekonzepte) oder  

b) aufgehoben  

c) zur Produktion von CO2-neutraler Energie führen (z.B. ge-
meinsame Photovoltaikanlagen durch Korporationen usw.) 
oder  

d) in irgend einer anderen Form der Umsetzung des Energie-
richtplanes dienen.  

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
 

 Artikel 8 

Photovoltaik-
anlagen 

Der Einbau von Photovoltaikanlagen kann finanziell unterstützt 
werden, wenn die Anlageleistung mindestens fünf Kilowatt 
(kWp) beträgt.  

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
 

 Artikel 9 

Anlagen zur 
Stromeffizienz 

Folgende Anlagen im Bereich Stromeffizienz können unter-
stützt werden: 

a) Ersatz von Elektroboilern durch Wärmespeicher auf der 
Basis erneuerbarer Energien 
(z.B. Solar-Warmwasserkollektoren),  

b) aufgehoben   

c) aufgehoben  

 Änderung gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 1. Oktober 2018 / In Kraft auf 1. Januar 2019 
 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
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 Artikel 10 

Anschlüsse an 
Wärmeverbund 

1 Der Anschluss an Wärmeverbünde wird finanziell unterstützt, 
wenn: 

a) die Anlage das Hauptheizungssystem des Gebäudes ist 
und gleichzeitig eine bestehende Anlage ersetzt (Ersatz 
einer Anlage mit nichterneuerbarer Energie) und 

b) der Wärmeverbund mindestens 50 % mit erneuerbaren 
Energien oder mit Abwärme gespiesen ist. 

2 Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. 
 

 Artikel 11 

Sanierung von 
bestehenden 
Gebäudehüllen 

Investitionen an der Gebäudehülle von beheizten und be-
wohnten Gebäuden, welche mindestens gemäss Minergie-
Standard (P) modernisiert werden.  

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 

 

 Artikel 12 

Andere Anlagen 1 Über Beiträge an andere Anlagen entscheidet der Gemeinde-
rat individuell. 

2 Auf Beschluss des Gemeinderats kann die Abwicklung sämt-
licher finanziellen Transaktionen inklusive interner Buchungen 
(u.a. für Zinsaufwand und -erlös) im Zusammenhang mit dem 
Erwerb (inklusive Beteiligung), Bau und Betrieb von Fernhei-
zungsnetzen und weiteren Energieanlagen der Wärme Bödeli 
AG und anderen Wärmeversorgern sowie deren Tochter-
gesellschaften vorübergehend oder dauernd über den 
Energiefonds erfolgen.   

 Änderung gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 11. Dezember 2017 / In Kraft auf 1. Januar 2017 
 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 
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IV. AUSRICHTUNG DER BEITRÄGE 
 

 Artikel 13 

Grundsätze Gesuche werden nur behandelt, wenn alle erforderlichen 
Unterlagen vorliegen. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Bei-
trägen. Deren Ausrichtung ist beschränkt auf die im Energie-
fonds enthaltenen Mittel und erfolgt in der Reihenfolge des 
Eingangs des vollständigen Gesuchs. 
 

 Artikel 14 

Form Die Beiträge werden als einmalige Zahlungen nach der Reali-
sierung / Ausführungsbestätigung ausgerichtet. Der Gemein-
derat kann Ausnahmen festlegen. 
 

 Artikel 15 

Höhe der Beiträge 1 Zur Festlegung der Förderbeiträge erlässt der Gemeinderat 
eine Verordnung.   

2 Die Beiträge können durch den Gemeinderat entsprechend 
der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel angepasst werden. 

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft ab 1. Januar 2025 

 

 Artikel 16 

Zuständigkeit Für die Beitragssprechung gilt die Zuständigkeit des finanz-
kompetenten Organs gemäss der Gemeindeordnung.  
 

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft auf 1. Januar 2025 

 

 Artikel 17 

 aufgehoben  

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft auf 1. Januar 2025 

 

  



Reglement über den Energiefonds der Einwohnergemeinde Unterseen 743.1 

- 7 - 

 Artikel 18 

Auflagen und Be-
dingungen 

Die Ausrichtung eines Beitrags kann an Auflagen und Bedin-
gungen geknüpft werden, wie zum Beispiel über: 

a) die Verwirklichung von Wärmedämm-Massnahmen bei Ge-
bäuden mit übermässigem Wärmebedarf oder  

b) die Durchführung von Erhebungen über den Erfolg von 
Vorhaben, über die Bericht zu erstatten und in die Einblick 
zu gewähren ist oder 

c) die Einräumung einer Zutrittsberechtigung für Demonstra-
tionszwecke. 

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft auf 1. Januar 2025 

 

 Artikel 19 

Rückforderung von 
Beiträgen 

Beiträge werden ganz oder teilweise zurückgefordert, wenn: 

a) sie mittels unwahren Angaben erwirkt werden oder  

b) sie nicht dem beantragten Zweck entsprechend verwendet 
werden oder 

c) Auflagen verletzt werden. 

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft auf 1. Januar 2025 

 

 Artikel 20 

Verjährung 1 Beiträge verjähren drei Jahre nachdem die zusprechende 
Verfügung in Rechtskraft erwachsen ist.  

2 Die Rückforderung von Beiträgen verjährt zwei Jahre nach-
dem die Energiefondsverwaltung vom Grund für die Rückfor-
derung Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber fünf Jahre 
nachdem der Beitrag ausbezahlt wurde. 
 

 Änderungen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2024 / In Kraft auf 1. Januar 2025 
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V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

 Artikel 21 

Inkrafttreten Das Reglement über den Energiefonds der Einwohnergemein-
de Unterseen tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2014 in Kraft. 

 
 
 NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES 
 Der Präsident: Der Sekretär: 
 
Unterseen, 15. September 2014 sig. Jürgen Ritschard      sig. Peter Beuggert 
 
 
 
Depositionszeugnis 
 
Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt hiermit, dass die Genehmi-
gung des Reglements über den Energiefonds der Einwohnergemeinde Unterseen 
vom 15. September 2014 durch den Gemeinderat sowie deren Inkrafttreten rück-
wirkend per 1. Januar 2014 vorschriftsgemäss im Anzeiger Interlaken öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Zudem bestätigt er, dass die gemäss Artikel 37 Absatz 2 
der Gemeindeordnung gewährte Referendumsfrist von 30 Tagen ungenutzt verstri-
chen ist. 
 
 GEMEINDESCHREIBEREI UNTERSEEN 
 Der Gemeindeschreiber: 
 
Unterseen, 1. November 2014 sig. Peter Beuggert 
 
*********************************************************************************************** 
 
1. Änderung und Ergänzung des Reglements über den Energiefonds gültig rück-
wirkend auf 1. Januar 2017 
 
Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2017 die Änderung und Ergänzung von 
Art. 12 des Reglements über den Energiefonds der Einwohnergemeinde Unterseen 
vom 15. September 2014 beschlossen. Die Inkrafttretung erfolgt rückwirkend auf 
1. Januar 2017. 
 
 NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES 
 Der Präsident:                Der Sekretär: 
 
Unterseen, 11. Dezember 2017 sig. Jürgen Ritschard     sig. Peter Beuggert 
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Auflagezeugnis 

Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass die Genehmigung der 
vorliegenden Änderung und Ergänzung des Reglements über den Energiefonds der 
Einwohnergemeinde Unterseen durch den Gemeinderat sowie deren Inkrafttretung 
rückwirkend per 1. Januar 2017 im Anzeiger Interlaken vom 21. Dezember 2017 
bekannt gemacht worden ist. 
 
 GEMEINDESCHREIBEREI UNTERSEEN 
 Der Gemeindeschreiber: 
 
Unterseen, 22. Dezember 2017 sig. Peter Beuggert 
 
 
*********************************************************************************************** 
 
2. Änderung und Ergänzung des Reglements über den Energiefonds gültig ab 
1. Juli 2018 
 
Der Gemeinderat hat am 28. Mai 2018 die Änderung und Ergänzung von Art. 3 und 
3a des Reglements über den Energiefonds der Einwohnergemeinde Unterseen 
vom 15. September 2014 beschlossen. Die Inkrafttretung erfolgt ab 1. Juli 2018. 
 
 
 NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES 
 Der Präsident:              Der Sekretär: 
 
Unterseen, 28. Mai 2018 sig. Jürgen Ritschard   sig. Peter Beuggert 
 
 
Auflagezeugnis 

Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass die Genehmigung der 
vorliegenden Änderung und Ergänzung des Reglements über den Energiefonds der 
Einwohnergemeinde Unterseen durch den Gemeinderat sowie deren Inkrafttretung 
ab 1. Juli 2018 im Anzeiger Interlaken vom 7. Juni 2018 bekannt gemacht worden 
ist. Zudem bestätigt er, dass die gemäss Art. 37 Abs. 2 der Gemeindeordnung ge-
währte Referendumsfrist von 30 Tagen ungenutzt verstrichen ist. 
 
 
 GEMEINDESCHREIBEREI UNTERSEEN 
 Der Gemeindeschreiber: 
 
Unterseen, 9. Juli 2018 sig. Peter Beuggert 
 
*********************************************************************************************** 
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3. Änderung und Ergänzung des Reglements über den Energiefonds gültig ab 
1. Januar 2019 
 
Der Gemeinderat hat am 1. Oktober 2018 die Änderung und Ergänzung von Art. 9 
lit. b des Reglements über den Energiefonds der Einwohnergemeinde Unterseen 
vom 15. September 2014 beschlossen. Die Inkrafttretung erfolgt ab 1. Januar 2019. 
 
 
 NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES 
 Der Präsident:                 Der Sekretär: 
 
Unterseen, 1. Oktober 2018 sig. Jürgen Ritschard      sig. Peter Beuggert 
 
 
 
Auflagezeugnis 

Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass die Genehmigung der 
vorliegenden Änderung und Ergänzung des Reglements über den Energiefonds der 
Einwohnergemeinde Unterseen durch den Gemeinderat sowie deren Inkrafttretung 
ab 1. Januar 2019 im Anzeiger Interlaken vom 11. Oktober 2018 bekannt gemacht 
worden ist. Zudem bestätigt er, dass die gemäss Art. 37 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung gewährte Referendumsfrist von 30 Tagen ungenutzt verstrichen ist. 
 
 
 GEMEINDESCHREIBEREI UNTERSEEN 
 Der Gemeindeschreiber: 
 
Unterseen, 19. November 2018 sig. Peter Beuggert 
 
*********************************************************************************************** 
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4. Änderungen des Reglements über den Energiefonds gültig ab 1. Januar 
2025 
 
Der Gemeinderat hat am 25. November 2024 die Änderungen von Art.  2 bis 
Art. 3a, Art. 5, Art. 7 bis Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 15, bis Art. 19, des Reglements 
über den Energiefonds der Einwohnergemeinde Unterseen vom 15. September 
2014 beschlossen. Die Inkrafttretung erfolgt ab 1. Januar 2025. 
 
Namens des Einwohnergemeinderates 
Der Präsident:                    Der Sekretär: 
 
sig. Jürgen Ritschard         sig. Peter Beuggert 
 
Unterseen, 25. November 2024 
 


